
 

Abschrift     Rat/005/2015 

Gemeinderat 
     Havixbeck, 15.07.2015 

 

 
 

 
Es wird festgestellt, dass die Mitglieder des Ausschusses zu der heutigen Sitzung 
ordnungsgemäß eingeladen worden waren. Unter dem Vorsitz von Bürgermeister 

Klaus Gromöller sind folgende Ausschussmitglieder anwesend:  
 

 
Vorsitzender 

Herr Bürgermeister Klaus Gromöller  
 

 

Ratsmitglieder 

Herr Christian Albrecht   
Frau Elisabeth Annas   

Frau Sabine Bäumler-Özkent   
Herr Markus Böttcher   
Herr Dirk Dirks   

Herr Dirk Eikmeyer   
Herr Fred Eilers   

Herr Frank Fohrmann   
Herr Hans-Gerd Hense   
Frau Elke Hoffmann   

Herr Friedbernd Krotoszynski   
Herr Heribert Overs   

Herr Dirk Rosenbaum   
Frau Margarete Schäpers   
Frau Dr. Anja Schirmacher   

Herr Hubertus Spüntrup   
Frau Gerda Steinhausen   

Herr Joachim von Schönfels   
Herr Thomas Wardenga   
Frau Gisela Weitkamp   

Herr Matthias Wesselmann  
 

 

von der Verwaltung 
Herr Frank Ahrens   
Herr Christoph Gottheil  Protokollführer 

 
 

Es fehlen entschuldigt: 
 
Ratsmitglieder 

Frau Jutta Bergmoser   
Herr Dr. Friedhelm Höfener   

Herr Ludger Messing   
Herr Elmar Mühlenbeck   

Herr Dirk Postruschnik   
 
 

Beginn der Sitzung:  19:00 Uhr 
 

Ende der Sitzung:   20:40 Uhr 
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Zurzeit befinden sich 22 stimmberechtigte Personen (mit BM) im Sitzungssaal. 

 
Vor Eintritt in die Tagesordnung begrüßt Bürgermeister Gromöller die anwesenden 
Mitglieder, die Presse und die anwesenden Bürger und stellt die Beschlussfähigkeit 

fest. 
 

Seitens der Verwaltung wird vorgeschlagen, dass Herr Gottheil die Protokollführung 
der heutigen Sitzung übernimmt. Die Ratsmitglieder stimmen dem Vorschlag in 
formeller Abstimmung ohne Gegenstimmen und Enthaltungen zu. 

 
 

Öffentlicher Teil: 
TOP 1 

Beschlussfassung über Änderungen und Erweiterungen der Tagesordnung 

 
Seitens der Verwaltung wird vorgeschlagen, die Tagesordnung um den Tagesord-

nungspunkt 5.1 “Benennung von sachkundigen Einwohnern für Fachausschüsse“ zu 
erweitern. Die Verwaltungsvorlage 081/2015 liegt den Ratsmitgliedern als Tischvor-
lage vor.  

 
 

TOP 2 
Einwendungen gegen die Fassung des öffentlichen Teils der Niederschrift 

der letzten Ratssitzung 

 
Einwendungen gegen die Fassung des öffentlichen Teils der Niederschrift der letzten 
Sitzung des Gemeinderates vom 18.06.2015 liegen nicht vor.  

 
 

TOP 3 

Anfragen der Einwohnerinnen und Einwohner gem. § 18 GeschO 

 

Herr Gromöller teilt mit, dass ihm kurz vor der heutigen Sitzung, konkret um 18.45 
Uhr, ein Schreiben des Einwohners Karl-Heinz Fobbe mit Fragen zum Themenkom-

plex „Haushaltssicherung“ überreicht worden sei. Mit Einverständnis der Ratsmit-
glieder verzichtet er darauf, das Schreiben an dieser Stelle vorzulesen. Die Ratsmit-
glieder verständigen sich darauf, die Fragen unter TOP 6 der heutigen Ratssitzung 

inzident zu behandeln.  
 

 
TOP 4 

Bekanntgaben des Bürgermeisters 

 
Herr Gromöller berichtet wie folgt: 
 

4.1 Umzug der kleinen Steppkes - Räumung des unteren Bereichs der alten 
Schule für Flüchtlinge 

 
Der Vorsitzende des Sportvereins GS Hohenholte, Herr Thomas Luke, hat mit Mail 
vom 15.07.2015 die Fraktionsvorsitzenden sowie Bürgermeister Gromöller selbst 

davon in Kenntnis gesetzt, dass der Sportverein GS Hohenholte in Anerkennung der 
Wichtigkeit der Flüchtlingssituation mit der Kleinkindergruppe in den Gymnastik-

raum am Sportplatz ziehen werde. Hier sollen in den nächsten Tagen die bautech-
nisch hierfür notwendigen Arbeiten abgeschossen werden. Es sei geplant, am Sams-
tag, den 25.07.15, dorthin umzuziehen. Somit könnten die unteren Räumlichkeiten 
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der alten Schule zum 01.08.2015 der Gemeinde übergeben werden. Dieser Termin 

liege vor dem verwaltungsseitig ausgesprochenen Kündigungsdatum. Der Sportver-
ein werde nicht auf die nach dortiger Rechtsauffassung erforderliche Einhaltung der 
Kündigungsfrist zum 31.07.2016 bestehen. 

 
Die Mail schließt mit Ausführungen dahingehend, dass sich der Sportverein über 

weitere Gespräche mit der Verwaltung, insbesondere über die dauerhafte Nutzung 
des Obergeschosses der alten Schule, freue. Für die 400 Mitglieder starke Gymnas-
tikabteilung und damit auch dem Sportverein sei der Gymnastikraum in der alten 

Schule von existenzieller Bedeutung. Gerne stellen Vereinsvertreter ihre Sichtweise 
und Nöte auch in Fraktionssitzungen dar. 

 
Herr Gromöller teilt weiterhin mit, dass er sich heute in einer Mail bei Herrn Luke für 

die Bereitschaft, den Raum für die notwendige Unterbringung von Flüchtlingen frei-
zugeben, bedankt habe. 
 

 
TOP 5 

Anfragen der Ratsmitglieder gem. § 17 Abs. 1 GeschO 

 
Schriftliche Anfragen der Ratsmitglieder gemäß § 17 Abs. 1 GeschO liegen nicht vor.  

 
 
TOP 5.1 

Benennung von sachkundigen Einwohnern für Fachausschüsse 

 
 

1. Der Gemeinderat beschließt, Herrn Franz Sundorf, Walingen 32, 
48329 Havixbeck, als Nachfolger für Herrn Peter Berning als sach-

kundigen Einwohner für den Bau- und Verkehrsausschuss zu benen-
nen. 

 

2. Der Gemeinderat beschließt, Herrn Klaus-Gerhard Greiff, Meisenstra-
ße 12, 48329 Havixbeck, als Nachfolger für Herrn Franz Sundorf als 

sachkundigen Einwohner für den Ausschuss für Wirtschaftsförderung, 
Fremdenverkehr und Kultur zu benennen. 

 
einstimmig beschlossen, Ja: 22   
 

 
TOP 6 

Haushalt 2015: Aktueller Sachstandsbericht 

 
Die Verwaltungsvorlage 079/2015 liegt vor. 

 
Herr Gromöller führt zunächst in das Thema ein. Zum besseren Verständnis für die 
zahlreich erschienenen Zuhörer im Publikum gibt er den Inhalt der Verwaltungsvor-

lage 079/2015 in groben Zügen wieder. 
 

Dabei geht er zunächst auf den zeitlichen Ablauf von der Einbringung des Haus-
haltsentwurfs 2015 in der Ratssitzung am 18.12.2014 über das Haushaltsbera-
tungsverfahren in den politischen Gremien bis zur im Genehmigungsverfahren von 

der Finanzaufsicht des Kreises Coesfeld erfolgten Feststellung der Pflicht zur Aufstel-
lung eines Haushaltssicherungskonzepts (HSK) lt. dortiger Verfügung vom 

11.06.2015 ein. 
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Er erläutert anschließend, dass nach intensiven Gesprächen mit dem Kreis Coesfeld, 

mit der Bezirksregierung Münster sowie mit der Gemeindeprüfungsanstalt NRW 
festzuhalten bleibe, dass die HSK-Pflicht daraus resultiere, dass die Fehlbeträge der 
Jahre 2012 und 2013 jeweils mit 5,12 % bzw. 5,07 % größer als 5 % des verblei-

benden Eigenkapitals (Allgemeine Rücklage) seien. 
 

Das Jahresergebnis übersteige diesen Wert nicht aus dem operativen Geschäft her-
aus. Vielmehr resultiere der Fehlbetrag in einer Größenordnung von 370.000 € aus 
einer für die für 2008 und Folgejahre zu bildenden Steuerrückstellung für in der Pro-

jektentwicklungsgesellschaft Wohnpark Habichtsbach mbH & Co.KG erzielte Gewin-
ne aus Grundstücksvermarktung. Die mit der Prüfung der NKF-Eröffnungsbilanz zum 

01.01.2009 sowie der vier Jahresabschlüsse 2009 bis 2012 beauftragte Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft habe seinerzeit keine Notwendigkeit zur Bildung einer entspre-

chenden Rückstellung festgestellt. 
Der Gemeinderat habe für die Jahre 2013 bis 2015 – was durchaus üblich sei und 
auch bei Prüfungen für andere Gesellschaften praktiziert werde – eine neue Wirt-

schaftsprüfungsgesellschaft mit der Prüfung beauftragt. Diese wiederum habe im 
Zuge der Prüfungstätigkeit die Bildung dieser Rückstellung unter Berücksichtigung 

neuerer Rechtsprechung für zwingend erforderlich gehalten. Eine Zuordnung der 
aufwandswirksamen Rückstellungsbildung auf frühere Jahresabschlüsse war recht-
lich nicht möglich. Daher musste der von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ermit-

telte Rückstellungsbetrag in voller Höhe dem Jahr 2013 zugerechnet werden. 
 

Erst dadurch sei im Jahresabschluss 2013 ein Fehlbetrag jenseits der 5%-Größe 
entstanden, weshalb der Kreis Coesfeld die HSK-Pflicht für die Gemeinde Havixbeck 
festgestellt habe. Die Haushaltssatzung 2015 werde vom Kreis Coesfeld nur geneh-

migt werden, wenn diesem ein vom Gemeinderat beschlossenes HSK vorgelegt wer-
den. 

In einem interfraktionellen Gespräch am 29.06.2015 haben Verwaltungs- und Rats-
mitglieder zum Ausdruck gebracht, dass die Genehmigung des Haushalts 2015 mög-
lichst zeitnah erreicht werden soll. Es sei angedacht, die Vorberatung des verwal-

tungsseitig zu erstellenden HSK in einer Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses 
am 12.08.2015 durchzuführen und das HSK in einer für den 19.08.2015 terminier-

ten Ratssitzung zu beschließen. 
 
Das HSK soll den Ratsmitgliedern möglichst gleichzeitig mit dem Protokoll der heuti-

gen Ratssitzung sowie mit den Einladungen für die für den 12.08. und 19.08.2015 
terminierte HFA- und Ratssitzung zur Verfügung zu stellen. 

 
Hiernach liest Herr Hense eine von allen vier Fraktionsvorsitzenden unterzeichnete 
Protokollerklärung vor, die dieser Niederschrift als Anlage 1 beigefügt ist. 

 
Herr Gromöller nimmt anschließend zu den nachfolgend aufgeführten Punkten aus 

der Protokollerklärung wie folgt Stellung: 
 
Dem Vorwurf, die jetzt festgestellte HSK-Pflicht wirke sich zu Lasten der Bürger aus, 

entgegnet er, dass mit der Verpflichtung, zu einem strukturell ausgeglichenen 
Haushalt kommen zu müssen, bewirkt werde, dass nicht zu Lasten zukünftiger Ge-

nerationen gewirtschaftet werde. Er verweist ergänzend darauf, dass die finanzielle 
Situation der Gemeinde Havixbeck nicht neu sei. Vielmehr habe er bereits bei der 

Vorlage des ersten Haushalts 2010 nach seiner Wahl zum Bürgermeister die Auffas-
sung der Finanzaufsicht des Kreises vernommen und selbst erkennen müssen, dass 
Havixbeck bereits seit Jahren nur knapp an der Haushaltssicherung „vorbeischram-

me“. 
Die HSK-Pflicht sei aus seiner Sicht nicht vermeidbar gewesen. Während die Phase 

der Haushaltsplanung Gestaltungsspielraum biete, sei dies bei der Rechnungslegung 
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anders. Die Berechnung der Höhe der Rückstellung durch die für 2013 erstmalig be-

auftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft habe keinen Spielraum geboten. Vielmehr 
sei die Rückstellung auch in der gebildeten Höhe notwendig gewesen. Dies zeichne 
sich erst recht ab aufgrund von ihm persönlich erst heute bekannt gewordenen 

Steuerbescheiden des Finanzamtes Coesfeld für das Jahr 2007, die eine Verrech-
nung der erzielten Gewinne mit Verlusten aus anderen Betrieben gewerblicher Art 

ausschließen. 
Verwaltungsseitig seien sämtliche Vorgaben der Gemeindeordnung NRW und der 
Gemeindehaushaltsverordnung NRW eingehalten worden. Dies belegen nicht zuletzt 

die uneingeschränkten Bestätigungsvermerke der Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 
für die bislang vorgelegten Jahresabschlüsse 2009 bis 2013. 

Zum Vorwurf, die HSK-Pflicht erst sehr spät erkannt zu haben, teilt Herr Gromöller 
noch mit, dass die Thematik sich in der Praxis nicht so einfach darstelle. Dies bele-

gen nicht zuletzt die Zeitpunkte der Stellungnahmen der beteiligten Behörden. So 
habe die Bezirksregierung Münster erst am Nachmittag des 18.06.2015, also eine 
Woche nach dem Datum der Verfügung des Kreises, abschließend Stellung bezogen. 

Die 5%-Überschreitung in ihrer Konsequenz sei von der Verwaltung im Sinne einer 
nachträglichen Bilanzkorrektur interpretiert worden, die nicht automatisch in der 

HSK-Pflicht führe. Diese Begründung werde vom Kreis Coesfeld nicht mitgetragen. 
Einige übrige Beteiligte wie Finanzzentrum Baumberge, die Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft, auch die Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses und des Gemein-

derates hätten sich im Zuge der Beratung ebenfalls nicht zur HSK-Pflicht geäußert. 
 

Nach der ausführlichen Stellungnahme von Herrn Gromöller kritisieren mehrere 
Ratsmitglieder in Wortbeiträgen, dass 

 die Möglichkeit, zusammen mit dem Haushalt 2016 ein freiwilliges HSK zu 

verabschieden, nicht mehr gegeben ist, 
 Vorwürfe an die ehrenamtlich tätigen Ratsmitglieder als nicht sachgerecht 

empfunden werden, 
 die Ratsmitglieder durch konstruktive Vorschläge beispielsweise beim The-

menkomplex „Graben A“ durch Engagement eine günstigere als die von der 

Verwaltung vorgeschlagene Lösung erarbeitet und auch bereits durch die 
Streichung des Regionale-Projekts Sandsteinmuseum Sparwillen bewiesen 

hätten, 
 eine frühere Information nach ersten Hinweisen aus dem Kreishaus auf eine 

HSK-Pflicht hätte erfolgen müssen (diese wurden jedoch entgegen der Auf-

fassung der Ratsmitglieder keinesfalls am 12.05.2015 erteilt, weil bei der 
Übergabe des Haushalts 2015 im Kreishaus durch Herrn Gottheil keine kon-

kreten Zahlen diskutiert wurden). 
 
Nachdem Bürgermeister und Ratsmitglieder ihre Einschätzung über die bisherige 

Entwicklung ausgetauscht haben, richten die Anwesenden den Blick in die Zukunft. 
 

Herr Gromöller und Herr Gottheil sagen eine rechtzeitige Vorlage des HSK für die 
Beratung im HFA am 12.08.2015 sowie im Gemeinderat am 19.08.2015 bis spätes-
tens Ende Juli 2015 zu. 

 
Auf Vorschlag von Herrn Gromöller stimmen die Anwesenden sodann über den 

nachfolgenden Beschlussvorschlag ab: 
 

Nach Beratung ergeht folgender Beschluss: 
 
Der Sachstandsbericht der Verwaltung zum Stand des Genehmigungsver-

fahrens für den Haushalt 2015 wird zur Kenntnis genommen und die unter 
Punkt 6 der Verwaltungsvorlage 079/2015 vorgeschlagene terminliche 

Verfahrensweise wird mitgetragen. 
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einstimmig beschlossen, Ja: 22   

 
 
TOP 7 

Anfragen der Ratsmitglieder gem. § 17 Abs. 2 GeschO 

 

Seitens der Ratsmitglieder werden folgende Anfragen gestellt: 
 
7.1: Herr Wardenga – HSK-Pflicht: 

Warum wurden die Informationen unter TOP 36.2 der Ratssitzung vom 18.06.2015 
nicht im öffentlichen Teil gegeben? 

 
Antwort der Verwaltung: 
Die Informationen wurden im nicht-öffentlichen Teil gegeben, um zunächst „intern“ 

eine Strategie zum weiteren Vorgehen, auch im Verhältnis zur Finanzaufsicht des 
Kreises Coesfeld - festzulegen. Natürlich wird die inhaltliche Erörterung des HSK wie 

alle Haushaltsthemen auch in öffentlicher Sitzung erfolgen. 
 
 

7.2: Frau Schäpers – Flüchtlingssituation: 
Gibt es aktuelle Informationen zur Flüchtlingssituation? 

 
Antwort der Verwaltung: 
In der vergangenen Woche sind zwei Einzelpersonen nach Havixbeck. Morgen ist der 

Zuzug einer weiteren fünfköpfigen Familie vorgesehen. 
 

Die erforderlichen baulichen Maßnahmen in der erworbenen Immobilie „Opitz“ sind 
bereits angelaufen. 
Eine angemietete Wohnung ist bereits bezogen worden, um die enge und ange-

spannte Wohnraumsituation im Objekt „Altenberger Straße 40“ schnellstmöglich zu 
entzerren. Ggf. soll noch eine zusätzliche Wohnung vorübergehend angemietet wer-

den. 
 
 

7.3: Herr von Schönfels – Flüchtlingssituation: 
Kann die Verwaltung in Absprache mit dem Bauordnungsamt des Kreises prüfen, ob 

für die Anmietung der von der evangelischen Kirchengemeinde angebotenen Räum-
lichkeiten ggf. ein Dispens von der üblicherweise für Wohnräume erforderlichen De-
ckenhöhe erteilt werden kann? 

 
Antwort der Verwaltung: 

Die Angelegenheit wird geprüft. 
 

 
7.4 Frau Dr. Schirmacher – Flüchtlingssituation: 
Wird der Ausbau des Erdgeschosses in der ehemaligen Schule Hohenholte zeitnah 

vorangetrieben? 
 

Antwort der Verwaltung: 
Ja, möglichst zeitnah nach Auszug der kleinen Steppkes und Aufgabe des Raumes 
durch die KJG Hohenholte werden die erforderlichen Umbaumaßnahmen durchge-

führt. 
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7.5 Herr Rosenbaum – Ehemalige Schule Hohenholte: 

Ist der Verwaltung bekannt, dass der Sportverein GS Hohenholte durch das Freima-
chen des bislang von den kleinen Steppkes genutzten Raumes gegen die eigene 
Rechtsauffassung handelt? 

 
Antwort der Verwaltung: 

Ja, dieser Umstand ist der Verwaltung bekannt. 
 
 

Unterschriften:  
 

 
gez.: Klaus Gromöller      gez.: Christoph Gottheil 

Bürgermeister       Schriftführer 
 
 

Für die Richtigkeit der Abschrift: 
Havixbeck, 22.07.2015 

 
 
 

 
Gabriele Jüttner 

Gemeindeangestellte 
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